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 Veröffentlicht am 04.11.2005

Norm

StVG §17 Abs4

Rechtssatz

Verlangt der Strafgefangene erst während der durch die Zustellung des Beschlusses an ihn ausgelösten

Rechtsmittelfrist eine Zustellung auch an seinen bis dahin nicht aktenkundigen Verteidiger, so bewirkt dies keine

Verlängerung der Beschwerdefrist.

Entscheidungstexte

10 Bs 353/05w
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